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 Veröffentlicht am 21.03.1995
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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §4;

Rechtssatz

Gemäß § 4 BAO entsteht der Abgabenanspruch, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die

Abgabep:icht knüpft, somit unabhängig von einer behördlichen Tätigkeit und auch unabhängig von einer

diesbezüglichen Bescheiderlassung.
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